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Sachverhalt 
Mitgliedschaft im Tourismusverband Rügen (TVR) 

• Der Tourismusverband Rügen e. V. vertritt die Rügener Tourismuswirtschaft 
gegenüber der Politik und der Verwaltung,  

• Er nimmt auf Tourismus relevante Entscheidungen Einfluss, 
• Vertreter des Verbandes befördern in regionalen, Landes- und Bundesgremien die 

Belange des Tourismus der Insel, 
• Der TVR initiiert, unterstützt (auch finanziell) und begleitet Programme und Projekte, 

die der Tourismuswirtschaft auf Rügen dienlich sind, 
• Beratung in touristischen Fachfragen, 
• Informationen zu wichtigen touristischen Neuerungen, Stellungnahmen zu privaten 

und öffentlichen Bauvorhaben sowie Umweltschutzplanungen, 
• Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an Sitzungen und Beratungen vor Ort, 
• Sitzungen des Vorstands bei Mitgliedern zur Diskussion örtlicher Probleme, 
• Organisation des „Tourismustages Rügen“ nur für Mitglieder, 
• Organisation von Seminaren für Mitglieder (kostengünstig), 
• Zielgerichtete Lobbyarbeit für alle touristischen Leistungsträger der Insel Rügen auf 

den Ebenen Landkreis, Land und Bund, 
• Entwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards und  
• Destinationsmarketing & Sicherung der Finanzierung des strategischen Marketings 

der Insel Rügen 
Ziele 

• Sicherung der Kultur- und Naturlandschaft Rügens, als DAS Alleinstellungsmerkmal 
für einen nachhaltigen Tourismus, 

• Erlangung der Qualitätsführerschaft im deutschen Tourismus u.a. durch Einführung 
eines inseleinheitlichen Beschwerdemanagements, 

• Stopp des Bettenwachstums zu Gunsten der Gesamtauslastung, 
• Entwicklung und Umsetzung von Entlastungsstrategien im Verkehrsbereich der Insel 

und 
• Inselweiter Schulterschluss der touristischen Leistungsanbieter als Basis für eine 

nachhaltige Entwicklung  
 
Mitgliedschaft im Bäderverband MV 
 
 62 Mitglieder, davon:  

• 29 Kur- und Erholungsorte (Kühlungsborn, Zingst, Binz und die Kaiserbäder Insel 
Usedom)  



• 22 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen  
• 3 Kurmittelzentren/gesundheitsorientierte Hotels  
• 3 Landesverbände/-vereine (Kneipp-Verein, Rügener Heilkreideverein, ASB, TMV)  
• 5 Fördermitglieder  

 
Der Verband hat den Zweck:  

• die Gesundheitswirtschaft und den Gesundheitstourismus in Mecklenburg-
Vorpommern zu fördern und sich dafür zu engagieren, dass die natürlichen Heilmittel 
des Klimas, des Meeres und des Bodens für die Prävention und Rehabilitation in 
bestmöglicher Form zur Anwendung gelangen, 

• Anliegen seiner Mitglieder von grundsätzlicher wirtschaftlicher und allgemeiner 
Bedeutung bei der Regierung, gegenüber Behörden, Organisationen und 
Kostenträgern zu vertreten, 

• seine Mitglieder in allen Fragen, die aus der Eigenart oder dem Aufgabenbereich der 
Heilbäder und Kurorte erwachsen, zu beraten und zu unterstützen, 

• Erfahrungen und Informationen unter den Mitgliedern auszutauschen und  
• für die Gesundheitswirtschaft und den Gesundheitstourismus Marketing zu betreiben.  
• Der Bäderverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

Der Verband ist politisch neutral. 
 
Arbeitsthemen für Kur- und Erholungsorte: 
Begleitung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie z.B.: 
• Finanzausgleichsgesetz M-V / Kommunalabgabengesetz M-V, 
• Novellierung des Kurortgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 2021 und 2023, 
• Tourismusgesetz M-V in der aktuellen Legislatur, 
• Satzungsgestaltungen Kur- und Fremdenverkehrsabgabesatzungen, 
• Steuerrecht bei Investitionen in die touristische Infrastruktur, 
• Erhalt qualitativ hochwertiger Angebote von ortsgebundenen Heilmitteln (Moor, Kreide, 

Meerwasser, Sole) und  
• Krankenkassenverhandlungen im Rahmen ambulanter Vorsorgeleistungen für 

kurortsspezifische Heilmittel.  
 
Beteiligung als Funktionalpartner im Rahmen der neuen Destination Management 
Organisations-Strukturen: 
• Förderinstrumente der kommunalen Infrastruktur in M-V, 
• Förderung eines qualitativ hochwertigen Tourismus und Schaffung der Voraussetzungen 

für eine gute Tourismuskultur und 
• Partner der hochprädikatisierten Kurorte im Bereich der Ambulanten Vorsorgeleistung 

nach § 23 II SGB V.  
  
Forcierung der gesundheitstouristischen Qualität: 
• Hilfestellung im Prädikatisierungsverfahren mit der AG Qualitätsoffensive,  
• Mitglied im Beirat der Kur- und Erholungsorte (Anerkennungsbehörde),  
• Sicherung der hochprädikatisierten Kurorte (Badeärzte, ortsgebundene Heilmittel) und  
• Bäderregelung  
  
Thematische Projekte des Bäderverbandes:  
• Konkreter Anpassungsbedarf der Kur- und Erholungsorte M-V an den demographischen 

Wandel unter Berücksichtigung von ganzjährigen Mehrgenerationsangeboten, 
• Zukunftsorientierte Investition in den zweiten Gesundheitsmarkt durch Nutzung der 

ortsgebundenen Heilmittel, 
• Benchmarkanalyse der Kur- und Erholungsorte M-V im Rahmen einer 

Kompetenzanalyse der Heilbäder und Kurorte in Deutschland und Health Infra und  
• Entwicklung der natürlichen Ressource Wald zum Heilwald und Kurwald (seit 2012)  
 
Der Ausschuss für Tourismus, Soziales, Jugend, Altenpflege, Kultur und Sport der 



Gemeinde Glowe empfiehlt die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Bäderverband MV 
zu schaffen, aber noch nicht für die Mitgliedschaft im Tourismusverband. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung Glowe beschließt, die Mitgliedschaft im 
 

Tourismusverband Rügen e.V. (Kosten ca. 1.100 €/Jahr)  ja  nein 
     
Bäderverband MV (Kosten verhandelbar ca. 6.400 €/Jahr)  ja  nein 

 
anzustreben 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X  Nein:   

Kosten:                                                                                                  7.500  € Folgekosten: 
 

€ 

Sachkonto: 575000.56427001 

Stehen die Mittel zur Verfügung:                                                         Ja:     Nein: X  

Mittel müssten ab 2025 geplant werden 

 

 
Anlage/n 
Keine 
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